
1 Novemberhilfe
Die Antragsstellung der Novemberhilfe soll zum
25.11. freigeschaltet werden. Diese Hilfe gilt speziell
für Unternehmen, die aufgrund des „November-
Lockdowns“ vom angeordneten Betriebsverbot be-
troffen sind. Für unbürokratische und schnelle Hilfe
sollen Abschlagszahlungen i.H.v. bis zu 10.000 EUR
noch im November ausgezahlt werden. Noch sind die
finalen Kriterien nicht veröffentlicht. Das Wichtigste
zum aktuellen Stand haben wir Ihnen hier
zusammengefasst:

1.1 Wer ist grundsätzlich antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind solche Unternehmen
(Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrich-
tungen), die aufgrund des Beschlusses des Bundes
und der Länder vom 28. Oktober 2020 den
Geschäftsbetrieb einstellen mussten, und somit
direkt betroffen sind.

Ebenso können indirekt betroffene Unternehmen die
Hilfe erhalten. Dazu zählen Unternehmen, die zwar
nicht direkt von einer staatlichen Schließungs-
anordnung betroffen sind, aber faktisch im November
dennoch an der Ausübung ihres Gewerbes gehindert
sind. Dazu müssen Unternehmen nachweislich und
regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von
den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unter-
nehmen erzielen, zum Beispiel eine Wäscherei, die
vorwiegend für Hotels arbeitet, die von der
Schließungsanordnung direkt betroffen sind.

1.2 Höhe der gezahlten Zuschüsse

Mit der Novemberhilfe werden Zuschüsse pro Woche
der Schließung in Höhe von 75 Prozent des durch-
schnittlichen wöchentlichen Umsatzes im

November 2019 gewährt. Zu den Ausnahmen von
dieser Regel siehe unten.

1.3 Wie werden die Novemberhilfen beantragt?

Die Antragstellung erfolgt elektronisch durch ihren
Steuerberater (oder auch Wirtschaftsprüfer, ver-
eidigte Buchprüfer oder Rechtsanwälte) über die
Überbrückungshilfe-Plattform. Diese Form der Be-
antragung soll Missbrauch vermeiden. Gleichzeitig
soll sie aber auch möglichst einfach sein (Ausnahme-
regelungen für Soloselbstständige, siehe 1.5).

1.4 Werden vergleichbare staatliche Leistungen
für den Förderzeitraum angerechnet?

Ja. Andere gleichartige Leistungen, wie z. B. die
Überbrückungshilfe oder das Kurzarbeitergeld
werden auf die Novemberhilfe angerechnet. Das gilt
auch für Landesprogramme mit gleichem Förder-
zeitraum. Dies ist eine Vorgabe des EU-Beihilferechts.
Reine Liquiditätshilfen, wie zum Beispiel rück-
zahlbare KfW-Kredite, werden nicht angerechnet.

1.5 Können Unternehmen Umsätze, die sie trotz
Schließung machen, behalten?

Grundsätzlich gilt, dass Umsätze, die im November
2020 trotz der Schließung gemacht werden, bis zu
einer Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes im
November 2019 nicht angerechnet werden. Um eine
Überförderung von mehr als 100 Prozent des
Vergleichsumsatzes zu vermeiden, erfolgt bei
darüberhinausgehenden Umsätzen eine entsprech-
ende Anrechnung.
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1.6 Sonderregelungen für Restaurants

Für Restaurants gilt eine Sonderregelung, wenn sie
Speisen im Außer-Haus-Verkauf anbieten. Hier wird
die Umsatzerstattung auf 75 Prozent der Umsätze im
Vergleichszeitraum 2019 auf diejenigen Umsätze
begrenzt, die damals dem vollen Mehrwertsteuersatz
unterlagen, also die im Restaurant verzehrten
Speisen und entsprechenden Getränke. Damit werden
die Umsätze des Außerhausverkaufs, für die der
reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt, herausge-
rechnet. Im Gegenzug werden diese Umsätze des
Außerhaus-Verkaufs während der Schließungen von
der Umsatzanrechnung ausgenommen. Damit
begünstigen wir die Ausweitung dieses Geschäfts.

Beispiel: Eine Pizzeria hatte im November 2019
8.000 Euro Umsatz durch Verzehr im Restaurant
und 2.000 Euro durch Außerhausverkauf. Sie
erhält daher 6.000 Euro Novemberhilfe (75
Prozent von 8.000 Euro), d. h. zunächst etwas
weniger als andere Branchen (75 Prozent des
Vergleichsumsatzes). Dafür kann die Pizzeria im
November 2020 deutlich mehr als die allgemein
zulässigen 2.500 Euro (25 Prozent von 10.000
Euro) an Umsatz mit Lieferdiensten erzielen,
ohne dass eine Kürzung der Förderung erfolgt.

1.7 Sonderregelungen bei Soloselbstständigen

Soloselbstständige, die im November 2019 keinen
Umsatz erzielten, haben Wahlrecht: Sie können,
alternativ zum wöchentlichen Umsatz im November
2019, den durchschnittlichen Wochenumsatz im Jahr
2019 zugrunde legen. Damit helfen wir auch
Soloselbstständigen, die im November 2019 keinen
Umsatz hatten. Darüber hinaus sollen Solo-
selbstständige bis zu einem Förderhöchstsatz von
5.000 Euro direkt antragsberechtigt sein, also ohne
die Einschaltung von Steuerberater etc.
Abschlagszahlungen sollen so schnell wie möglich
erfolgen, möglichst bis Ende November 2020.

2 Überbrückungshilfe III
Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen,
Soloselbstständige sowie Freiberuflerinnen und
Freiberufler, die von den Maßnahmen zur Pandemie-
Bekämpfung besonders stark betroffen sind.

Weiterhin handelt es sich um Zuschüsse, die nicht
zurückgezahlt werden müssen. Die Überbrück-
ungshilfe II läuft derzeit noch bis zum 31. Dezember
2020. Sie soll nach dem Willen von Olaf Scholz und
Peter Altmaier nun als Überbrückungshilfe III bis
Ende Juni 2021 verlängert und erweitert werden.

Die Details stehen wohl bereits fest und werden
zeitnah bekannt gegeben. Weitere Verbesserungen
sind angekündigt, beispielsweise bei der Ansetzbar-
keit von Ausgaben für Instandhaltung, Moderni-
sierungsmaßnahmen oder auch Kosten für Ab-
schreibungen. Bei der Höhe sind anstelle von bislang
max. 50.000 Euro pro Monat künftig bis zu max.
200.000 Euro pro Monat Betriebskostenerstattung
möglich.

Wir informieren Sie zeitnah über Details der
Überbrückungshilfe III

3 Neustarthilfe für Soloselbständige
Die Überbrückungshilfe III wird erhebliche
Verbesserungen für Soloselbständige bringen.
Betroffene sollen künftig eine einmalige Betriebs-
kostenpauschale von bis zu 5.000 Euro für den
Zeitraum bis Ende Juni 2021 als steuerbaren Zuschuss
erhalten können.

3.1 Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind Soloselbständige, die
ansonsten im Rahmen der Überbrückungshilfen III
keine Fixkosten geltend machen bzw. geltend machen
können und die ihr Einkommen im Referenzzeitraum
(im Normalfall das Jahr 2019) zu mindestens 51
Prozent aus selbständiger Tätigkeit erzielt haben.Wir beantragen die Novemberhilfe gerne

für Sie. Melden Sie sich einfach bei uns.
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3.2 Höhe der Neustarthilfe

Die Betriebskostenpauschale beträgt einmalig 25
Prozent des siebenmonatigen Referenzumsatzes,
maximal aber 5.000 Euro. Um den Referenzumsatz
2019 zu bestimmen, wird der durchschnittliche
monatliche Umsatz des Jahres 2019 zugrunde gelegt
(Referenzmonatsumsatz). Der Referenzumsatz ist das
Siebenfache dieses Referenzmonatsumsatzes. Be-
troffene, die ihre selbständige Tätigkeit nach dem 1.
Oktober 2019 begonnen haben und daher keine
Jahresumsätze für 2019 vorweisen können, können
als Referenzmonatsumsatz entweder den durch-
schnittlichen Monatsumsatz der beiden Vor-
krisenmonate Januar und Februar 2020 oder den
durchschnittlichen Monatsumsatz des 3. Quartals
2020 (1. Juli bis 30. September 2020) wählen.

3.3 Beispiele

3.4 Anrechnung der Neustarthilfe auf Sozial-
leistungen

Auf Leistungen der Grundsicherung und ähnliche
Leistungen ist die Neustarthilfe aufgrund ihrer
Zweckbindung nicht anzurechnen.

3.5 Form der Auszahlung

Die Neustarthilfe soll als Vorschuss ausgezahlt
werden, auch wenn die konkreten Umsatzeinbußen
während der Laufzeit Dezember 2020 bis Juni 2021
bei Antragstellung noch nicht feststehen.

Sollte der Umsatz während der Laufzeit anders als
zunächst erwartet bei über 50 Prozent des
siebenmonatigen Referenzumsatzes liegen, sind die
Vorschusszahlungen anteilig zurückzuzahlen.

Bei einem Umsatz von 50 bis 70 Prozent ist ein Viertel
der Neustarthilfe zurückzuzahlen, bei einem Umsatz
zwischen 70 und 80 Prozent die Hälfte und bei einem
Umsatz zwischen 80 und 90 Prozent drei Viertel. Liegt
der erzielte Umsatz oberhalb von 90 Prozent, so ist
die Neustarthilfe vollständig zurückzuzahlen. Wenn
die so errechnete Rückzahlung unterhalb eines
Bagatellbetrags von 500 Euro liegt, ist keine
Rückzahlung erforderlich.

Beispiel: Bei 75 Prozent durchschnittlichem
Umsatz im Förderzeitraum müsste eine Solo-
selbständige, die 4.375 Euro Neustarthilfe
erhalten hat, die Hälfte zurückzahlen.

Die Begünstigten müssen nach Ablauf des
Förderzeitraums eine Endabrechnung durch Selbst-
prüfung erstellen. Im Rahmen dieser Selbstprüfung
sind etwaige Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung
zu den Umsätzen aus selbständiger Tätigkeit zu
addieren. Der Bewilligungsstelle sind anfallende
Rückzahlungen bis zum 31. Dezember 2021 un-
aufgefordert mitzuteilen und zu überweisen. Zur
Bekämpfung von Subventionsbetrug finden Nach-
prüfungen statt.

3.6 Zeitpunkt der Antragstellung

Die Überbrückungshilfe III, die die Neustarthilfe
enthalten wird, soll ab dem 1. Januar 2021 gelten.
Aufgrund der nötigen technischen Program-
mierungen und der Abstimmungen mit den Ländern
und der EU-Kommission können die Anträge einige
Wochen nach Programmstart im neuen Jahr gestellt
werden. Die Details zur Antragstellung werden
vermutlich in den nächsten Wochen feststehen.
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Jahresumsatz
2019

Referenzumsatz Neustarthilfe
(max. 25%)

ab 34.286 Euro 20.000 Euro und
mehr

5.000 Euro
(Maximum)

30.000 Euro 17.500 Euro 4.375 Euro

20.000 Euro 11.666 Euro 2.917 Euro

10.000 Euro 5.833 Euro 1.458 Euro

5.000 Euro 2.917 Euro 729 Euro

Wir unterstützen Sie bei der Beantragung
der Neustarthilfe. Melden Sie sich gerne
bei uns!


